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Die „Weltkommission für Internationale Migration“ 1 hat da-
rauf hingewiesen, dass ein erheblicher Anteil der aktuell etwa 
200 Millionen Migranten weltweit keinen regulären Aufenthalts-
status besitzt. Die irreguläre Zuwanderung nach Europa ist in 
der Bevölkerung und Politik mit vielerlei Ängsten verbunden: 
dass Staaten die Kontrolle über ihre Grenzen verlieren, dass 
Sozialsysteme durch unberechtigten Gebrauch überlastet 
werden, dass einheimische Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt 
verdrängt werden, und dass die Kriminalität anwächst. Da-
her gehört die Bekämpfung irregulärer Migration auch zu den 
Prioritäten der Europäischen Union im Bereich Migrationspoli-
tik. Eine Vielzahl von Maßnahmen zur Migrationskontrolle mit 
unterschiedlicher Eingriffsintensität und zum Teil erheblichem 
Finanzvolumen wird damit begründet, der Bekämpfung von Il-
legalität zu dienen (zur Begrifflichkeit siehe Kasten).

In diesem Dossier wird herausgestellt, dass die Europäische 
Kommission weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung irre-
gulärer Zuwanderung vorschlägt, obwohl Zweifel an der Wirt-
schaftlichkeit und Effektivität dieser Maßnahmen berechtigt 
sind. Zunächst wird anhand des aktuellen Forschungsstands 
ein knapper Überblick über das Phänomen sowie die Politikent-
wicklung in ausgewählten Mitgliedstaaten gegeben. Vor diesem 
Hintergrund wird gezeigt, dass Maßnahmen zur Bekämpfung 
irregulärer Migration in der europäischen Migrationspolitik eine 

zentrale Rolle spielen. Anschließend wird ein aktueller Richt-
linienvorschlag der Europäischen Kommission zur Verschär-
fung von Arbeitgebersanktionen vorgestellt und exemplarisch 
aufgezeigt, dass die finanziellen und personellen Investitionen 
in die Migrationskontrolle ohne ausreichende Informationen 
über Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit erfolgen. Es besteht 
ein dringender Bedarf an Evaluation der Migrationskontrolle auf 
europäischer und nationaler Ebene. 

Irreguläre Migration:    
Erkenntnisse über das Phänomen 

Der Forschungsstand über irreguläre Migration hat sich in 
den letzten Jahren vor allem durch eine Vielzahl kleinerer Stu-
dien verbessert, weist aber noch immer erhebliche Lücken auf. 
Aus dem aktuellen Stand der Forschung lassen sich folgende 
Eckdaten über diese Form der Migration zusammenfassen: 

Wege in die und aus der Illegalität: Illegaler Aufenthalt kann 
auf verschiedene Arten entstehen und enden. Die illegale Ein-
reise – zum Beispiel auf dem Seeweg auf die Kanarischen In-
seln oder auf dem Landweg von der Ukraine in die Slowakische 
Republik – ist nur eine Möglichkeit, wie es zu einem illegalen 
Aufenthalt in der Europäischen Union kommt. Vermutlich häufi-
ger folgt er auf eine legale Einreise, wenn zum Beispiel jemand 
nach Ablauf eines Touristenvisums ohne Aufenthaltserlaubnis 
im Land bleibt. In Italien gibt es Hinweise darauf, dass 75% 
der irregulären Migranten regulär eingereist sind, 15% illegal 
über Landgrenzen und 10% über Seegrenzen.4 Es können 
sich verschiedene Kombinationen von illegaler und legaler 
Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit ergeben. Dabei sind 
auch mehrfache Übergänge zwischen Legalität und Illegalität 
möglich: Zum Beispiel könnte jemand illegal einreisen, einen 
legalen Aufenthaltsstatus durch das Stellen eines Asylantrags 
erlangen, während des legalen Aufenthaltes illegal eine Be-
schäftigung aufnehmen und nach Ablehnung des Antrags ohne 
gültige Aufenthaltserlaubnis im Lande bleiben. Ob und wie irre-
guläre Zuwanderer Wege in die Legalität durch eine individuel-
le Legalisierung, z. B. über eine Heirat oder Härtefallregelung, 
oder über ein kollektives Regularisierungsprogramm finden, ist 
stark länder- und zeitabhängig.5

Dauer des Aufenthalts: Bei irregulärer Migration sind so-
wohl zeitlich befristete und zirkuläre Muster als auch eine 
Niederlassung auf unbestimmte Zeit vorzufinden. Tendenziell 
führen strengere Grenzkontrollen zu einer Verlängerung der 

Irreguläre Migranten, Papierlose, undokumentierte Zuwan-
derer, Ausländer ohne Aufenthaltsstatus, Clandestinos, 
Illegale, Illegalisierte, illegal aufhältige Personen, Unterge-
tauchte – all dies sind Begriffe, die für Menschen verwen-
det werden, die sich ohne den erforderlichen Aufenthalts-
titel und ohne eine formelle Duldung in einem Staat aufhal-
ten, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht haben. Manche 
Autoren verteidigen bestimmte Begriffe mit Leidenschaft, 
weil sie andere Bezeichnungen entweder als abwertend 
oder aber als beschönigend empfinden, während andere 
sie weitgehend synonym gebrauchen.2 In diesem Dossier 
verwenden wir in der Regel „irreguläre Migration“,3 weil 
sich dieser Begriff in der internationalen wissenschaftlichen 
Diskussion zunehmend durchzusetzen scheint, greifen 
aber – z. B. beim Bericht über EU-Regelungen – auch die 
rechtliche Begrifflichkeit und offizielle Sprachregelung von 
„illegalem Aufenthalt“ und „illegaler Beschäftigung“ auf. 
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Aufenthaltsdauer, weil Rückkehr und Pendeln riskant werden.6 
In der Wissenschaft werden derartige Phänomene auch als 
„Sperrklinkeneffekt“ bezeichnet.

Umfang: Irreguläre Migranten vermeiden nach Möglichkeit 
den Kontakt mit staatlichen Stellen, da ihnen Abschiebung, In-
haftierung und oft auch Geldbußen oder Strafen drohen. Daher 
können sie statistisch kaum erfasst werden. Der Umfang irregu-
lärer Migration kann somit nur geschätzt werden. Schätzungen 
zur Zahl der irregulären Migranten in Europa sind bisher weder 
klar nachzuvollziehen noch zuverlässig, wobei es Anstrengun-
gen gibt, zumindest mehr Transparenz zu schaffen.7 So ist die 
Summierung von Schätzungen unterschiedlicher Qualität zu 
Gesamtzahlen von 4 bis 7 Millionen für die EU allenfalls ein gro-
ber Indikator für die Größenordnung des Phänomens. Zu den 
Staaten mit den höchsten absoluten Aufenthaltszahlen wer-
den Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, 
Polen und das Vereinigte Königreich gezählt. Für Deutschland 
schwanken die genannten Zahlen zwischen 100.000 und eine 
Million Personen.8

Trend: Auch wenn der Umfang nicht genau geschätzt wer-
den kann, so können zumindest verschiedene Indikatoren zur 
Analyse von Trends herangezogen werden. Aufgrund solcher 
Analysen wird weltweit üblicherweise seit Ende der 1980er 
Jahre von einem starken Anstieg der irregulären Migration aus-
gegangen, wobei es durchaus auch Gebiete mit aktuell rück-
läufigen Trendeinschätzungen gibt. Zu diesen Gebieten zählt 
Deutschland. Das deutsche Bundesinnenministerium kommt 
nach einer Begutachtung verfügbarer Informationen und Indi-
katoren zu dem Ergebnis, dass seit dem Jahr 1998 „sowohl die 
Zuwanderung von Illegalen als auch der Bestand an Illegalen 
zurückgegangen sein dürfte“.9 Auf EU-Ebene ist die Entwick-
lung stark durch den Beitritt von zwölf neuen Staaten zur EU 
seit 2004 beeinflusst, wodurch sich aufenthaltsrechtliche Ille-
galität einerseits verringert hat – da ein Großteil der irregulä-
ren Migration in den EU-15-Ländern aus den Beitrittsstaaten 
stammte –, andererseits von den alten in die neuen EU-Staaten 
verlagert haben dürfte.

Herkunft und Motive: Irreguläre Migranten kommen häu-
fig aus nahe gelegenen Staaten mit deutlich niedrigerem Ein-
kommensniveau, aus Staaten mit etablierten historischen oder 
aktuellen Beziehungen zum Aufnahmestaat sowie Staaten, in 
denen Menschenrechtsverletzungen oder schlechte ökonomi-
sche Zustände Menschen zur Auswanderung veranlassen.10 
Bei irregulären Zuwanderern finden sich die gleichen Zuwande-
rungsmotive wie unter regulären: Erwerbs- und Bildungsmög-
lichkeiten, Liebe, Familienverbindungen, Reiselust, und auch 
die Suche nach Schutz auf der Flucht oder die Angst vor der 
Rückkehr in ein (ehemaliges) Kriegs- oder Katastrophengebiet, 
wobei dem Erwerbsmotiv die größte Bedeutung zugeschrieben 
wird. Typischerweise sind junge Erwachsene überproportional 
unter irregulären Migranten vertreten.

Soziale Lage: Viele irreguläre Migranten haben eine aus-
gesprochen unternehmerische Einstellung. Sie können ihren 
Lebensunterhalt in Märkten selbstständig erwirtschaften und 
überbrücken materielle Notlagen mit Hilfe von Verwandten, 
Freunden, Bekannten oder auch Arbeitgebern. Diese Men-
schen bilden ihr Netzwerk. Die Möglichkeiten zur Aktivierung 
solcher Netzwerke werden in der Wissenschaft auch als So-

zialkapital bezeichnet. In der Anfangsphase haben irregulä-
re Migranten oft noch keine Netzwerke, sondern nur wenige 
Kontaktpersonen, und sind von diesen abhängig. Das macht 
sie verletzlich gegenüber Fehlinformationen, Betrug oder Ge-
walt. Auch bei längerem Aufenthalt können selbst umfangrei-
che persönliche Netzwerke an Grenzen kommen, wenn es um 
erhebliche Probleme geht, z. B. bei Unfällen und gravierenden 
Gesundheitsproblemen.11

Kriminalität: In Deutschland ist der illegale Aufenthalt eine 
Straftat und damit rechtlich gesehen „kriminell“, in anderen 
Ländern wie z. B. in den Niederlanden nicht. Wenn der Zusam-
menhang von Illegalität und Kriminalität thematisiert wird, sind 
aber in der Regel nur solche Straftaten gemeint, die auch die 
eigenen Bürger begehen können, z. B. Raub, Körperverletzung 
oder Diebstahl. Während viele Studien Hinweise darauf liefern, 
dass die meisten irregulären Migranten sich von Kriminalität 
in diesem Sinne fernhalten, um ihr Aufdeckungsrisiko zu min-
dern,12 beobachtet eine neuere Studie bei irregulären Migran-
ten in den Niederlanden einen Anstieg der Kriminalität, der mit 
einer zunehmenden Einschränkung von Arbeitsmöglichkeiten 
als Folge schärferer Gesetze erklärt wird.13 Irreguläre Migranten 
kommen aber nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer von 
Kriminalität in Frage, insbesondere als Opfer im Zusammen-
hang mit Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung und der Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen.14

Beschäftigung: Für Europa ist heute davon auszugehen, 
dass irreguläre Zuwanderer weitgehend auf informelle Märkte 
verwiesen sind,15 was aber keineswegs immer so war und auch 
nicht überall auf der Welt so ist. So wird zum Beispiel geschätzt, 
dass in den USA die Mehrheit der irregulären Migranten mit ge-
fälschten oder geliehenen Papieren regulär angemeldete Jobs 
ausüben.16 Diese Arbeitsplätze befinden sich oft im Dienstlei-
stungsbereich und sind durch drei Merkmale gekennzeichnet, 
die typischerweise kombiniert auftreten:17 geringe Attraktivität 
für einheimische Arbeitskräfte, Ortsgebundenheit und schlech-
te Kontrollierbarkeit. Die hauptsächlich betroffenen Sektoren 
sind – mit unterschiedlichen Schwerpunkten je nach Ländern 
und Regionen – Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Dienstleistun-
gen in Privathaushalten, Hotel- und Gaststättengewerbe. Wäh-
rend Menschen ohne Aufenthaltsrecht ihre Arbeitskraft sektor-
übergreifend anbieten, werden die Beschäftigungsmöglichkei-
ten durch die Nachfrage der Arbeitgeber im Inland bestimmt. 
Über die Beschäftigung sind erwerbstätige Menschen ohne 
Aufenthaltsrecht typischerweise eng mit der regulären Bevöl-
kerung und Wirtschaft verwoben.

Der politische Umgang mit illegalem   
Aufenthalt in den Mitgliedstaaten   
der Europäischen Union 

Migrationspolitik wird in den EU-Mitgliedstaaten zunehmend 
durch Vorgaben auf der europäischen Ebene koordiniert. Bevor 
wir aber auf aktuelle europäische Initiativen im Bereich der Mi-
grationskontrolle eingehen, sollen die zurzeit bestehenden un-
terschiedlichen Umgangsweisen mit illegalem Aufenthalt in ein-
zelnen Mitgliedstaaten verdeutlicht werden. Wir konzentrieren 
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uns auf die Bereiche, in denen sich die Rahmenbedingungen 
der einzelnen Länder stark unterscheiden.

Registrierung und Kontrolle aller Bürger: Nur wer identifizier-
bar ist und einem Herkunftsland zugeordnet werden kann, kann 
auch ausgewiesen werden.18 Die staatlichen Praktiken zur Iden-
tifizierung und Kontrolle aller Bürger bilden den Rahmen für die 
Kontrollmöglichkeiten im Migrationsbereich. Je stärker alle Bür-
ger erfasst und kontrolliert werden, desto einfacher und finanziell 
unaufwendiger ist auch die Migrationskontrolle durchzuführen. 
Das Spektrum reicht von den skandinavischen Ländern, in denen 
jeder von der Wiege bis zur Bahre von einer Identitätsnummer 
begleitet wird, die überall erfasst ist, bis hin zu England, wo es 
keine Melderegister gibt und eine Ausweispflicht seit 2004 erst 
allmählich eingeführt wird. Zugleich ist in den südeuropäischen 
Ländern die Kontrolle des Wirtschaftslebens geringer als in den 
nordeuropäischen Ländern, z. B. durch die größere Bedeutung 
der Landwirtschaft und kleinbetriebliche Strukturen. 

Migrationsgeschichte: Als Rahmenbedingung für den ille-
galen Aufenthalt machen Art und Umfang der vorangegange-
nen Zuwanderung einen Unterschied: In Nord- und Westeu-
ropa haben viele Staaten durch koloniale Zuwanderung oder 
Anwerbeprogramme für Arbeitsmigranten schon in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts hohe Zuwanderung erfahren und 
verfügen über große Bevölkerungsgruppen mit Migrationshin-
tergrund, die Anknüpfungspunkte für irreguläre Migranten bie-
ten können. Dagegen können z. B. in den baltischen Ländern 
neue Zuwanderer kaum an die Erfahrung und Unterstützung 
größerer etablierter Zuwanderergruppen anknüpfen. 

Aktuelle Zulassungspolitik: Die aktuelle Zulassungspolitik 
bestimmt die legalen Zuwanderungsmöglichkeiten. Wer z.B. 
legal als Arbeitsmigrant oder Familienangehöriger mit der Per-
spektive auf einen Daueraufenthalt kommen kann, braucht ei-
nen illegalen Weg nicht zu erwägen. So ist etwa das Vereinigte 
Königreich offener für Arbeitsmigration als Deutschland und 
bietet somit mehr reguläre Alternativen. Temporäre Programme 
z. B. für saisonale Beschäftigung, wie es sie in vielen Staaten 
gibt, haben allerdings einen doppelten Effekt: Die kurzfristigen 
Arbeitsmöglichkeiten führen dazu, dass mehr Menschen re-
gulär in Sektoren wie Landwirtschaft und Tourismus arbeiten. 
Illegalität entsteht aber dann, wenn Zuwanderer nach Ablauf 
des befristeten Visums weiter arbeiten. Wenn während der Gül-
tigkeit des Visums die obligatorischen Arbeitsbedingungen ver-
letzt werden, entsteht eine Grauzone, in der die Migranten sich 
zwar wie andere reguläre Migranten im öffentlichen Raum be-
wegen können, aber bei einer Aufdeckung der Umstände des 
Beschäftigungsverhältnisses von Ausweisung bedroht sind.

Grenzkontrollen: Durch ihre geographische Lage sind die 
EU-Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Maße mit illegalen 
Grenzübertritten konfrontiert. Die EU-Mitgliedstaaten im Sü-
den und Osten wie z. B. Spanien oder Polen grenzen an är-
mere Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören. Sie 
sind dafür verantwortlich, ihre langen Land- und Seegrenzen zu 
bewachen. Im Zentrum Europas liegende EU-Länder haben nur 
noch Binnengrenzen im Schengen-Raum, die prinzipiell offen 
sind.19 Das heißt aber nicht, dass dort gar nicht kontrolliert wird. 
Mobile Einheiten überwachen den Grenzraum, um illegal Ein-
reisende in angrenzende EU-Länder zurückschieben zu kön-
nen. Ansonsten konzentriert sich in Ländern wie Deutschland 

die externe Kontrolle auf Flughäfen. Traditionell streng ist die 
Grenzkontrolle im Vereinigten Königreich, das dem Schengener 
Abkommen nicht beigetreten ist.

Arbeitsmarkt- und Polizeikontrollen: Die Möglichkeit zur 
Aufdeckung illegalen Aufenthalts durch Arbeitsmarkt- und Po-
lizeikontrollen im Landesinneren unterscheiden sich stark zwi-
schen den Mitgliedsländern. In vielen EU-Ländern hat die Po-
lizei die Ermächtigung zur Durchführung verdachtsunabhängi-
ger Personenkontrollen,20 d.h. Menschen dürfen im öffentlichen 
Raum ohne konkreten Anlass dazu aufgefordert werden, sich 
auszuweisen. Die Häufigkeit und Intensität von Inspektionen 
bei Betrieben und Arbeitnehmern variiert jedoch zwischen den 
Mitgliedstaaten. Typischerweise ist es leichter, Verstöße der 
Migranten gegen das Aufenthaltsrecht aufzudecken als Verstö-
ße von Arbeitgebern gegen das jeweilige Arbeitsrecht. Für Er-
stere muss nur der Aufenthaltsstatus geklärt werden, während 
für das Arbeitgebervergehen Art und Umfang von Beschäfti-
gungsverhältnissen nachgewiesen werden müssen.21 

Regularisierungsprogramme: Wenn ein irregulärer Migrant 
in einen regulären Aufenthaltsstatus wechseln kann, wird dies 
als „Regularisierung“ bzw. Legalisierung bezeichnet. Formen 
der mehr oder minder restriktiven Einzelfallregularisierung gibt 
es in allen EU-Mitgliedstaaten. Kollektive Regularisierungs-
programme, bei denen sich bis zu einem bestimmten Stichtag 
irreguläre Migranten anmelden und bei Erfüllung bestimmter 
Bedingungen auf ein Aufenthaltsrecht hoffen können, hat es 
vor allem in den südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und 
Griechenland wiederholt gegeben. Aber auch Frankreich, Bel-
gien und die Niederlande haben Regularisierungsprogramme 
für langjährig im Lande lebende Ausländer ohne Aufenthalts-
status aufgelegt.22 In Deutschland und einigen anderen Ländern 
gab es derartige Programme nicht, wobei Altfallregelungen für 
Geduldete eine ähnliche Funktion haben, weil sie Zuwanderer 
ohne reguläres Aufenthaltsrecht betreffen, die nicht abgescho-
ben werden können.

Soziale Rechte für irreguläre Migranten: Menschenrechte 
gelten universell und sind nicht vom Aufenthaltsstatus abhän-
gig. Zu den grundlegenden menschenrechtlichen Ansprüchen 
zählen das Recht auf Schulbildung für Kinder, der Zugang zu 
grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen und der Rechts-
schutz. Diese Rechte gelten de jure auch in allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union. Inwieweit vorhandene Rechte 
aber tatsächlich in Anspruch genommen werden können, un-
terscheidet sich stark von Land zu Land. Wenn Schulen, Ärzte 
und Gerichte den Aufenthaltsstatus kontrollieren und mit den 
für die Aufdeckung von Illegalität und Abschiebung von Zu-
wanderern verantwortlichen Behörden kooperieren dürfen oder 
müssen, werden irreguläre Migranten von der Inanspruchnah-
me ihrer Rechte abgeschreckt. Deutschland hat die am weite-
sten gehenden Vorschriften zur Datenweitergabe und Koopera-
tion mit Behörden der Migrationskontrolle (siehe Kasten). In den 
Niederlanden wurde für Ausländer ohne Status der Zugang zu 
staatlichen Leistungen in den 90er Jahren stark eingeschränkt, 
wobei aber die drei Bereiche Schule, Gesundheitsversorgung 
und Rechtsschutz ausdrücklich ausgenommen blieben. In 
Spanien können sich Einwohner unabhängig vom Aufenthalts-
status bei den kommunalen Behörden registrieren lassen und 
erhalten dadurch Zugang zu einer grundlegenden Gesund-
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heitsversorgung. Auch in Griechenland, Schweden und Italien 
ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung in akuten Notfällen 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus gesichert. Krankenhäuser 
müssen nur bei konkreten Polizeiermittlungen Informationen 
auf Anfrage weitergeben.23

Bekämpfung illegaler Zuwanderung und 
illegalen Aufenthalts auf der    
europäischen Ebene

In dem im Dezember 2005 von der Europäischen Kommis-
sion beschlossenen Gesamtansatz zur Migration wird eine 
kohärente Politik angestrebt, die die unterschiedlichsten mi-
grationspolitischen Fragen betrifft und verschiedene damit in 
Zusammenhang stehende Politikbereiche einbezieht, wie Au-
ßenbeziehungen, Entwicklung, Beschäftigung sowie Justiz, 
Freiheit und Sicherheit. Der Gesamtansatz geht einerseits von 
einem anhaltenden Interesse potentieller Migranten an Zuwan-
derung aus, das notfalls irregulär realisiert wird („Migrations-
druck“) und Maßnahmen zur Bekämpfung irregulärer Migration 
erforderlich macht. Andererseits wird angenommen, dass die 
EU angesichts einer alternden und schrumpfenden Bevölke-
rung auf Zuwanderung angewiesen sein wird, um die Dynamik 
und Konkurrenzfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums 
zu sichern.26 Für die Zuwanderer der Vergangenheit und für 
die künftig erwünschten Zuwanderer wird eine aktive Zuwan-
derungs- und Integrationspolitik befürwortet und mit europä-
ischen Initiativen gefördert.27 Allerdings soll der Schwerpunkt 
der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern irregu-
lärer Migranten zuerst im Bereich der Bekämpfung irregulärer 
Migration liegen, wie das folgende Zitat verdeutlicht: 

„Sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Zu-
sammenarbeit im Bereich der illegalen Zuwanderung und wirk-
same Rückübernahmeverfahren, könnte das Ziel sein, mit einer 
Reihe interessierter Drittländer Mobilitätspakete zu vereinba-
ren, die ihren Bürgern einen besseren Zugang zur EU ermögli-
chen würden.“ 28

Generell dominiert in der europäischen Migrationspolitik 
eine restriktive Agenda der Abwehr, Einschränkung und Kontrol-
le von Zuwanderung. Anfang 2002 hatte der Ministerrat einen 
Aktionsplan zur Bekämpfung von illegaler Einwanderung und 
Menschenhandel verabschiedet, der vor allem die Entwicklung 
einer gemeinsamen Visums- und Rückkehrpolitik, einen ver-
besserten Informationsaustausch und eine Koordinierung von 
Kontrollbehörden, die Schaffung eines europäischen Grenz-
schutzes und eine Verschärfung von Sanktionen anregte.29 

Deutschland: Gesetzliche Verpflichtung zur Daten-
weitergabe

In Deutschland müssen öffentliche Stellen in viel weiterem 
Umfang als in anderen Ländern Daten an Kontrollbehör-
den übermitteln und zusätzlich zu ihrem originären Auftrag 
an der Migrationskontrolle mitwirken. Jeder Mitarbeiter 
einer öffentlichen Stelle, der im Rahmen seiner Amts-
pflichten Identitätspapiere einsehen muss und so von ille-
galem Aufenthalt erfährt, ist gesetzlich verpflichtet, die 
Ausländerbehörde zu informieren. 

Aufenthaltsgesetz, § 87, Abs. 2  Übermittlungen an Aus-
länderbehörden: Öffentliche Stellen haben unverzüglich 
die zuständigen Ausländerbehörden zu unterrichten, wenn 
sie Kenntnis erlangen von (…) dem Aufenthalt eines Aus-
länders, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt 
und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, (…)

Somit birgt jeder Kontakt mit einer öffentlichen Stelle für 
einen Ausländer ohne Status nicht nur das Risiko, die 
gewünschte Leistung nicht zu erhalten, sondern ist auch 
mit dem Risiko der Aufdeckung und letztlich Abschie-
bung verbunden. Die deutsche Bischofskonferenz hat in 
einem Memorandum zu den humanitären und pastoralen 
Herausforderungen des „Lebens in der Illegalität“ kriti-
siert, dass die in Deutschland geltende Datenübermitt-
lungspflicht faktisch verhindert, dass irreguläre Migran-
ten bestehende Rechtsansprüche auf Gesundheitsver-
sorgung, auf Schulbesuch von Kindern und auf Rechts-
schutz vor Arbeitsausbeutung realisieren können. Eine 
zentrale Forderung von Kirchen und anderen Nichtregie-
rungsorganisationen ist daher die Einschränkung der 
Datenübermittlungspflichten und der Schutz von huma-
nitär motivierten Helfern vor dem Verdacht der Beihilfe zu 
illegalem Aufenthalt.24 

Dabei werden sowohl humanitäre als auch funktionale 
Argumente angeführt. Wenn Eltern ihre Kinder aus Angst 
vor der Aufdeckung ihrer Illegalität nicht in die Schule 
schicken, werden zum einen die Kinder in grundlegenden 
international und national verbrieften Rechten verletzt, zum 
anderen entwickeln sie möglicherweise sozialschädliche 
oder kriminelle Verhaltensweisen. Mit ähnlichen Argumen-
tationen gibt es in den USA ein höchstrichterlich bestätig-
tes Recht auf grundlegende, staatlich finanzierte Schulbil-
dung für Kinder ohne Aufenthaltsstatus. Im Bereich der 
Gesundheitsversorgung werden z. B. Argumente der Prä-
vention und der Seuchenbekämpfung angeführt.

Als Reaktion auf die Forderungen der Nichtregierungsor-
ganisationen hatte die große Koalition im Jahr 2005 einen 
„Prüfauftrag“ zum Thema Irregularität erteilt. Dieser Prüf-
auftrag wurde vom Bundesministerium des Innern ausge-
führt und in diesem Rahmen ein Überblick erstellt und ein 
externes Rechtsgutachten eingeholt. Nach der abschlie-
ßenden Prüfung der rechtlichen und empirischen Situation 
wurde vom Bundesministerium des Innern eine Verschär-
fung der Datenweitergabevorschriften vorgeschlagen.25 
Argumente für eine umfassende Migrationskontrolle wer-
den damit stärker gewichtet als menschenrechtliche und 
pragmatische Argumente des Kinderschutzes und der 
Gesundheit.
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Die politische Linie einer Intensivierung der Migrationskon-
trolle zieht sich seitdem durch alle einschlägigen Dokumente. 
In einer 2006 vorgelegten „Mitteilung über politische Prioritä-
ten bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung“ wird so-
gar die Einrichtung so genannter e-borders angeregt, bei der 
mittels elektronischer, biometrisch gestützter Systeme eine 
automatisierte Registrierung der Ein- und Ausreisen erfolgen 
soll. Nach diesem Vorschlag soll der in einigen Mitgliedslän-
dern bereits eingeführte automatisierte Datenaustausch zwi-
schen Behörden auf die Europäische Union übertragen und 
verallgemeinert werden. Einige Vorschläge wurden zwischen-
zeitlich bereits umgesetzt: So hat die europäische Grenzpolizei 
FRONTEX ihre Arbeit im Jahr 2005 aufgenommen. Insgesamt 
lässt sich sagen, dass allein Maßnahmen zur Ausweitung und 
Verschärfung von Kontrollen als verbindliche Regelungen vor-
geschlagen wurden und diese in der 
Umsetzung leichter Eingang finden 
als Vorschläge, die auf eine Liberali-
sierung ausgerichtet sind.30 

Aus eigenen Haushaltsmitteln hat 
die EU für das Rahmenprogramm 
„Solidarität und Steuerung der Mi-
grationsströme“ insgesamt 4 Mrd. 
Euro für den Zeitraum 2007 bis 2013 
bereitgestellt. Die Prioritätensetzung 
spiegelt sich auch in den Finanzzu-
weisungen wider: der Fonds zum 
Schutz der Außengrenzen (1.820 
Mio. EUR), der Rückkehrfonds (676 
Mio. EUR), der Flüchtlingsfonds (699 
Mio. EUR) und der Integrationsfonds 
(825 Mio. EUR).

Für die mit dem Ausbau verbun-
dene Vereinheitlichung des Kontroll-
regimes werden auf europäischer und 
nationalstaatlicher Ebene Investitio-
nen und Ausgaben in einem erhebli-
chen Umfang aufgewendet. Ob diese 
Mittel effektiv und wirtschaftlich ein-
gesetzt werden, ist keineswegs gesi-
chert, wie am Beispiel des Richtlinien-
vorschlags zu Arbeitgebersanktionen 
gezeigt werden soll, der im Mai des 
Jahres 2007 vorgelegt wurde. 

Ein aktueller Vorschlag zur Verschärfung 
von Arbeitgebersanktionen

Im Mai 2007 hat die Europäische Kommission einen Richt-
linienvorschlag31 vorgelegt, der eine europaweite Regelung 
zur Bestrafung von Arbeitgebern beinhaltet, die irreguläre Mi-
granten aus Drittstaaten nicht angemeldet beschäftigen. Der 
Vorschlag wurde dem Rat und dem Parlament vorgelegt und 
wird nun in einem gewohnt langwierigen Verfahren geprüft und 
beraten. Ziel des Richtlinienvorschlags ist es, Beschäftigungs-
möglichkeiten für irreguläre Migranten einzuschränken und da-
durch irreguläre Einwanderung einzudämmen. 

Dass der Richtlinienvorschlag illegale Beschäftigung und 
deren Bekämpfung in den Vordergrund stellt, ist dadurch zu 
erklären, dass reale und vermutete Verdienstmöglichkeiten 
als wichtiger Anreiz für eine illegale Einreise identifiziert wor-
den sind. Aber auch irreguläre Zuwanderer, die hauptsächlich 
aus anderen Motiven kommen, müssen in der Regel ihren Le-
bensunterhalt durch eigene Arbeit sichern. Der Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung wird daher ein zentraler Stellenwert in 
der Eindämmung irregulärer Migration zugeschrieben. Wenn 
inländische Arbeitgeber aus Angst vor Kontrollen und Strafen 
keine Zuwanderer ohne Arbeitserlaubnis einstellen, dann sinkt 
wegen der fehlenden Verdienstmöglichkeiten auch die Zahl 
der irregulären Migranten. Dieser Logik folgend, betrachtet die 
Kommission Sanktionen gegen Arbeitgeber als ein zentrales In-
strument der Migrationskontrolle im Landesinneren. 

Die wichtigsten Vorschriften des Richtlinienvorschlags las-
sen sich in drei recht unterschiedlichen Maßnahmenkomplexen 
zusammenfassen:

Erweiterte und harmonisierte Arbeitgeberpflichten: Arbeit-
geber – Privathaushalte und Unternehmen – sollen verpflichtet 
werden, den Aufenthaltsstatus von Zuwanderern zu überprü-
fen. Als Nachweis sollen sie Kopien der Aufenthaltsdokumente 
bereithalten können. Unternehmen sollen zur Meldung an Kon-
trollbehörden verpflichtet werden. Wer diesen Pflichten nicht 
nachkommt, soll zu Geldbußen, Nachzahlungen von Löhnen 
und Abgaben sowie zur Zahlung von Rückführungskosten 
herangezogen werden. Schwerwiegende Arbeitgeberverstöße 
sollen strafrechtlich verfolgt werden.

Erweiterte Kontrollen: Die Mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, 
dass jedes Jahr rund 10% aller im Land etablierten Unternehmen 

Quelle: Europäische Kommission (2007)

Abbildung 1: Einflussfaktoren bei der illegalen Beschäftigung von 
Angehörigen von Drittstaaten.
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daraufhin kontrolliert werden, ob sie Ausländer aus Nicht-EU-
Staaten ohne regulären Status beschäftigen. Nach einer Umfra-
ge unter allen Mitgliedstaaten werden derzeit schätzungsweise 
jährlich ca. 2% aller Unternehmen überprüft, sodass dies auf 
eine deutliche Erhöhung der Kontrollfrequenz hinausläuft, die 
zur Abschreckung von Arbeitgebern dienen soll.  

Erweiterte Arbeitnehmerrechte: Der Richtlinienvorschlag 
ist auf die Vereinheitlichung und Durchsetzung von Arbeit-
gebersanktionen ausgerichtet, weist aber in der Einleitung 
darauf hin, dass im Zuge der Kontrollen aufgefallene Dritt-
staatler ohne Aufenthaltsstatus zwingend ausgewiesen und 
rückgeführt werden sollen. Darüber hinaus enthält der Ent-
wurf aber einige Vorschriften, die auf eine Anerkennung sol-
cher Arbeitnehmerrechte abzielen, deren Durchsetzung den 
Anreiz für eine Beschäftigung von irregulären Migranten ver-
ringern könnte. Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass 
Arbeitnehmer ausstehende Löhne einklagen können, auch 
wenn sie sich nicht mehr in der EU aufhalten. In Zweifelsfällen 
soll ein sechsmonatiges Beschäftigungsverhältnis unterstellt 
werden, wobei der Arbeitgeber dann nachweisen muss, dass 
tatsächlich ein kürzeres Beschäftigungsverhältnis bestand 
(Beweislastumkehr). Kooperationswillige Arbeitnehmer sol-
len Beschwerdemöglichkeiten erhalten (direkt oder z. B. über 
Gewerkschaften) und im Fall von besonders ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnissen ein befristetes Aufenthaltsrecht für die 
Dauer eines Strafverfahrens erhalten, sodass die Betroffenen 
als Zeugen fungieren können.

Wie ist der Richtlinienvorschlag   
zu bewerten?

Einige Überlegungen zur Bewertung des Richtlinienvor-
schlags werden hier zur Diskussion gestellt, ohne jedoch an 
dieser Stelle auf im Vorfeld ausgearbeitete Analysen oder Dis-
kussionen einzugehen.32 

Erweiterte und harmonisierte Arbeitgeberpflichten: Dass pri-
vate und kommerzielle Arbeitgeber in Zukunft Aufenthaltsdoku-
mente einsehen und Unternehmen auch die Beschäftigung von 
Ausländern melden sollen, wird in erster Linie die „versehent-
liche“ Beschäftigung von irregulären Migranten eindämmen.33 
Dies ist jedoch nach dem Stand der Forschung kein verbreitetes 
Phänomen in Europa. Es wird allgemein davon ausgegangen, 
dass die Beschäftigung von Ausländern ohne Status in der Regel 
mit Schwarzarbeit einhergeht, sodass den Arbeitgebern die Ille-
galität der Beschäftigung durchaus bewusst ist, wenn auch nicht 
unbedingt der Aufenthaltsstatus der Arbeitnehmer. Selbst wenn 
dies nicht der Fall wäre, zeigen Erfahrungen aus den USA, dass 
mit erhöhten Prüfanforderungen an Arbeitgeber die Beschäfti-
gung von irregulären Migranten nicht eingedämmt werden kann: 
In erster Linie stieg die Zahl der Beschäftigungen mit mehr oder 
weniger gut gefälschten Papieren.34 Anders zu beurteilen ist die 
Einführung von Meldepflichten, wie sie für Unternehmen vorge-
sehen sind. Diese können die versehentliche Beschäftigung von 
Zuwanderern ohne Aufenthaltsrecht in regulären Jobs weitge-
hend reduzieren. Voraussetzung ist, dass Arbeitgeber nach ei-
nem Datenabgleich zeitnah mit der Rückmeldung konfrontiert 
werden, dass möglicherweise keine Arbeitsgenehmigung vor-

liegt. Wenn sich der Arbeitgeber nach einer solchen Rückfrage 
an den Arbeitnehmer wendet, wird dieser typischerweise das 
Beschäftigungsverhältnis beenden, weil er keine echten Pa-
piere vorweisen kann und Nachforschungen fürchtet.35 Auf die 
Beschäftigung von irregulären Zuwanderern in Schwarzarbeit 
haben die erweiterten Arbeitgeberpflichten aber keinen Einfluss. 
Es ist daher auch nicht zu erwarten, dass weniger irreguläre Mi-
granten in solchen Beschäftigungen nachgefragt werden.

Ob ein höherer Strafrahmen wegen illegaler Beschäftigung 
Abschreckungseffekte hat, hängt stark davon ab, welche Sank-
tionen am Ende tatsächlich durchsetzbar sind. Häufig werden 
Geldbußen und Strafen vor Gericht gemindert, weil nur leichte 
Delikte gerichtsfest nachweisbar sind.36 Auch in den Nachfor-
derungen von Sozialabgaben und Steuern gibt es ein Vollzugs-
defizit. In Deutschland wurden nach Auswertungen des Bun-
desrechnungshofes37 höchstens 10% der geschätzten Scha-
denssummen eingetrieben.

Erweiterte Kontrollen: Ob die Erhöhung der Kontrollintensi-
tät tatsächlich zu einer Reduzierung von Beschäftigungsgele-
genheiten für irreguläre Migranten führt, hängt davon ab, was 
und wie eigentlich genau kontrolliert werden soll. Dies ist im 
Richtlinienvorschlag nicht näher beschrieben. Für die Kosten-
schätzung wird angenommen, dass die Inspekteure pro Firma 
im Durchschnitt einschließlich Vor- und Nachbereitung drei 
Tage brauchen.38 Das erscheint nach den Ergebnissen von Stu-
dien zu den Arbeitsabläufen bei Kontrollen in Deutschland ein 
durchaus realistischer Wert zu sein, wenn es um die Kontrolle 
von Arbeitsstätten wie z. B. Restaurants oder Baustellen geht.39 
Größere Unternehmen haben aber eine Vielzahl von Arbeits-
stätten und hohe Beschäftigungszahlen, sodass der Ansatz zu 
gering erscheint. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die 
Inspektionen allein dazu dienen, die Beschäftigung irregulärer 
Migranten festzustellen. In der Praxis gibt es in Europa aber 
häufig Mehrzweck-Kontrollen, bei denen z. B. wie in Deutsch-
land zugleich nach Ausländern ohne Arbeitsgenehmigung, Ar-
beitslosen mit unangemeldetem „Nebenerwerb“ und Abgaben-
hinterziehung gesucht wird.40 In Deutschland handelt es sich 
beispielsweise in 70% der im Rahmen von Arbeitsmarktprü-
fungen aufgedeckten Verdachtsfälle um Leistungsmissbrauch 
durch ortsansässige Arbeitnehmer.41 Auf schwacher empiri-
scher Basis wird geschätzt, dass derzeit rund 2% aller Unter-
nehmen jährlich kontrolliert werden und durch eine Ausweitung 
der Kontrollen Zusatzkosten in Höhe von etwa 1,1 Milliarden 
Euro entstehen.42 Unsere – ebenfalls nur sehr groben – Berech-
nungen für Deutschland deuten allerdings auf einen zu niedri-
gen Ansatz der Kosten hin. Wir kommen für die „Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit“ (FKS)43 auf Quoten kontrollierter Unternehmen 
von 2,5 bis 3%.44 Nach neuesten Berechnungen des Bundes-
rechnungshofs kostete die Finanzkontrolle Schwarzarbeit etwa 
386 Millionen Euro im Jahr 2006.45  Deutschland müsste – bei 
gleichbleibender Kontrollintensität – demnach die Aufwendun-
gen in etwa verdreifachen, um die EU-Vorgaben zu erreichen. 
Somit würde schon Deutschland allein so viele Zusatzaufwen-
dungen benötigen, wie die EU-Kostenschätzung für alle Mit-
gliedstaaten zusammen angesetzt hat. 

Ein Argument für eine Anhebung des Kontrollniveaus auf ei-
nen einheitlichen Prozentsatz in allen Mitgliedstaaten liegt darin, 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Geht man jedoch da-
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von aus, dass die Staaten aufgrund ihrer geographischen Lage, 
ihres Lohnniveaus und der Relevanz sensibler Sektoren deut-
lich unterschiedlich von illegalem Aufenthalt betroffen sind, so 
ist zu fragen, ob ein einheitliches Kontrollniveau nicht Staaten, 
in denen der illegale Aufenthalt von Migranten von geringer Be-
deutung ist, überproportional belastet. 

Erweiterte Arbeitnehmerrechte: Während die bisher disku-
tierten Ansätze im Wesentlichen die Pflichten der Arbeitgeber 
verschärfen und diejenigen der Kontrollbehörden ausweiten, 
folgt die Ausweitung der Arbeitnehmerrechte einer anderen 
Logik. Arbeitnehmer ohne Aufenthaltsstatus werden zwar 
weiterhin mit Ausweisung bzw. Abschiebung sanktioniert, 
wenn sie im Rahmen der Arbeitgeberkontrollen auffallen, sol-
len aber durch staatliche und private Institutionen in die Lage 
versetzt werden, ausstehende Lohnansprüche geltend zu ma-
chen und als Zeugen in gravierenden Fällen zur Verfügung zu 
stehen. Damit werden Schritte in Richtung der Stärkung der 
Rechtssicherheit und Konfliktfähigkeit unternommen.46 Eine ef-
fektive Durchsetzung dieser Maßnahmen würde im Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer Umkehr des 
Bestrafungsrisikos führen. Während es zur Zeit immer wieder 
Berichte gibt, dass Arbeitgeber im Konfliktfall Hinweise an Kon-
trollbehörden weitergegeben haben sollen, um Arbeitnehmern 
ohne Aufenthaltsstatus den Lohn vorzuenthalten, hätten Arbeit-
nehmer dann einen Anreiz, betrügerische Arbeitgeber bei den 
Kontrollbehörden anzuzeigen, um ihre Lohnansprüche durch-
zusetzen. Voraussetzung wäre aber, dass sie ihre eigene Aus-
weisung in Kauf nehmen. Damit würde für die Arbeitgeber nicht 
nur das Risiko der Beschäftigung irregulärer Migranten an sich 
erhöht, sondern vor allem der Anreiz zum Lohnbetrug und zur 
ausbeuterischen Beschäftigung reduziert werden. Allerdings 
gibt es bei der praktischen Umsetzung solcher Ansätze bisher 
in Europa nur geringe Erfahrungen dahingehend, wie eine ef-
fektive Durchsetzung ausstehender Ansprüche gesichert wer-
den kann. Im Unterschied zur Ausweitung der Kontrollen wird 
hier nicht mit verbindlichen quantitativen Vorgaben gearbeitet, 
die eine Umsetzung unterstützen könnten. Hier könnten z. B. 
Beratungsstellen für Städte ab einer festgelegten Größe ange-
strebt werden; es könnte auch festgelegt werden, dass die Be-
ratungstätigkeit in einem festen Verhältnis zur Kontrolltätigkeit 
ausgeweitet wird (Berater/Kontrollbeschäftigte).

Schlussfolgerungen

Auf Druck der Innenminister einiger Mitgliedstaaten in-
vestiert die Europäische Union erheblich in den Ausbau von 
Grenzkontrollen und plant die Erweiterung der Arbeitsmarkt-
kontrollen im Innern der EU. In beiden Fällen ist es aus Sicht der 
theoretischen und empirischen Forschung offen, ob damit die 
angestrebte Reduzierung der illegalen Zuwanderung tatsäch-
lich erreicht wird. Durch den Ausbau der Grenzkontrollen wer-
den die Risiken und Kosten einer irregulären Einreise bis hin zu 
einer Zunahme der Gefahr für Leib und Leben erhöht.47 Einer-
seits könnte dies potentielle irreguläre Migranten abschrecken. 
Andererseits wird dabei außer Acht gelassen, dass sich gerade 
bei strikt geschlossenen Grenzen überzogene Vorstellungen 
von den Verdienstmöglichkeiten nach einer erfolgreichen ille-

galen Einreise verbreiten können, die von kommerziellen Men-
schenschmugglern auch vorsätzlich genährt werden. Zugleich 
wird durch die Verschärfung der Grenzkontrollen der Rückrei-
seanreiz verringert. 

Der Ausbau der Kontrollen im Inland erhöht nach derzeiti-
ger Forschungslage die Chance, die angemeldeten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Zuwanderer ohne Status einzuschrän-
ken. Ob allerdings die aktuell vorgeschlagenen Instrumente 
dazu geeignet sind, ist zweifelhaft. Am Beispiel des im Mai 
2007 vorgelegten Richtlinienvorschlags für Arbeitgebersanktio-
nen wurde gezeigt, dass die unterstellten Voraussetzungen und 
Wirkungsmechanismen der vorgeschlagenen Maßnahmen un-
gesichert sind. Unsere Überlegungen deuten darauf hin, dass 
die erweiterten Arbeitgeberpflichten und Kontrollen in erster 
Linie die Beschäftigung von irregulären Migranten in regulären, 
steuerbelasteten Beschäftigungsverhältnissen verhindern wür-
den, die in Europa jedoch relativ unbedeutend sind. Es ist au-
ßerdem zweifelhaft, ob Art und Ausmaß der vorgeschlagenen 
Kontrollerweiterungen in der Umsetzung zu realisieren sind. 
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand liegt vor allem ein 
Vollzugsdefizit vor, weil Sanktionen gegen Arbeitgeber nicht ef-
fektiv durchgesetzt werden.

Die vorgeschlagene Stärkung und Erweiterung der Arbeit-
nehmerrechte könnte bei effektiver Umsetzung besonders 
ausbeuterische Beschäftigungsverhältnisse einzudämmen hel-
fen, weil es in diesen Fällen für Arbeitnehmer unter Umstän-
den trotz der Abschiebungsandrohung vorteilhaft sein könnte, 
sich auf dem Rechtsweg um ausstehende Löhne zu bemühen. 
Das Recht auf  Einklagen eines vorenthaltenen Lohns wird al-
lerdings einer besonders schwachen und schlecht informierten 
Arbeitnehmergruppe zugestanden. Ohne Unterstützung und 
Beratung ist es unwahrscheinlich, dass deren Mitglieder das 
Recht in Anspruch nehmen können. Der Steuerungszweck der 
Regelung, der die Anreize für besonders krasses Sozialdumping 
mindern soll, würde somit verfehlt. Geschädigte Arbeitnehmer 
benötigen die Unterstützung und Beratung unabhängiger Stel-
len, wie auch der Kommissionsvorschlag bemerkt. Während 
allerdings für die Erhöhung der Kontrollintensität quantitative 
Zielvorgaben bestehen, ist das hier nicht der Fall, sodass der 
Vorschlag ins Leere zu laufen droht.  

Weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene wird die 
Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Investitionen zur Inten-
sivierung der Migrationskontrolle systematisch evaluiert. Der 
Bundesrechnungshof hat in einer Evaluation der deutschen Ar-
beitsmarktkontrollen darauf hingewiesen, dass ein erheblicher 
und dringender Forschungsbedarf besteht. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass bei der Ausweitung von Kontrollanforderun-
gen Arbeitgeber unnötig mit Bürokratie belastet und öffentliche 
Mittel in erheblichem Umfang aufgewendet werden, ohne dass 
das erklärte Ziel der Reduzierung der Anreize zu illegaler Zu-
wanderung erreicht wird. 
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